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Anmerkung: Um auf Dauer technisch dichte Anlagenteile gemäß TRBS 2152 Abschnitt I 1.3.2.2 
liegt keine Zone vor (siehe Anhang 10).

Doppelfolien (Tragluft)
Um die äußere Folie und im Zwischenraum der beiden Folien ist keine Zone auszuweisen, wenn 
die Durchströmung das diffundierende Biogas aus dem Gasspeicher ausreichend verdünnt (<10% 
UEG), gezielt abführt und die austretende Luft nach Wartungsplan (Herstellerangabe) regelmäßig 
überwacht wird. 

Um den Übergang zum Fermenter kann ringförmig eine gefährliche explosionsfähige Atmosphä­
re auftreten, wenn der Anschluss nicht auf Dauer technisch dicht ausgeführt wird. 

Können Rückströmungen ins Tragluftgebläse nicht verhindert werden, sind diese nach 94/9/EG 
auszuführen.

Beispiel – Biogasanlage in der Übersicht mit technisch dichten Anlagenteilen

Anhang 9

Gärbehälter
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Anhang 9

Beispiel – Einfacher Folienspeicher im Freien

Beispiel – Eingehauster Gasspeicher (Lagerraum ohne weitere technische Maßnahmen)
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Anhang 10

Dichtheit von Anlagenteilen (siehe TRBS 2152 Teil 2 Abschnitt 2.4.3)

1. Allgemeines
Die Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre außerhalb von Anlagenteilen kann 
durch die Dichtheit des Anlagenteils verhindert oder eingeschränkt werden. Hierbei wird unter­
schieden in:

−	 auf Dauer technisch dichte Anlagenteile,
−	 technisch dichte Anlagenteile und 
−	 Anlagenteile mit betriebsbedingtem Austritt brennbarer Stoffe.

Hinweis 1: 
Bei der Konstruktion von Anlagenteilen für die Handhabung mit brennbaren Gasen, Flüssigkeiten 
und Stäuben sollen die Werkstoffe so ausgewählt werden, dass sie den zu erwartenden mecha­
nischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standhalten. Gefahren durch Reakti­
onen des Wandmaterials mit den brennbaren Gemischen sind auszuschließen.

Hinweis 2: 
Bei der Auswahl der Werkstoffe ist das Korrosionsverhalten zu berücksichtigen. Bei flächenhafter 
Abtragung sind bei der Berechnung der Wanddicke Zuschläge zu berücksichtigen; gegen Loch­
fraßkorrosion sind als grundsätzliche Schutzmaßnahme geeignete Werkstoffe auszuwählen so­
wie insbesondere auch sachgerechte Konservierungsmaßnahmen in Stillstandsphasen durchzu­
führen.

1.1 Auf Dauer technisch dichte Anlagenteile

(1) Bei Anlagenteilen, die auf Dauer technisch dicht sind, sind keine Freisetzungen zu erwarten.

(2) Anlagenteile gelten als auf Dauer technisch dicht, wenn

a)	 sie so ausgeführt sind, dass sie auf Grund ihrer Konstruktion technisch dicht bleiben oder
b)	 ihre technische Dichtheit durch Wartung und Überwachung ständig gewährleistet wird.

(3) Anlagenteile, die auf Dauer technisch dicht sind, verursachen durch ihre Bauart in ihrer Umge­
bung im ungeöffneten Zustand keine explosionsgefährdeten Bereiche.

(4) Auf Dauer technisch dichte Anlagen- und Ausrüstungsteile nach Absatz 2 Buchstabe a) sind z. B.:
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1.	 Geschweißte Anlagenteile mit
a) lösbaren Komponenten, wobei die hierfür erforderlichen lösbaren Verbindungen betriebs­

mäßig nur selten gelöst und konstruktiv wie die nachgenannten lösbaren Rohrleitungsver­
bindungen gestaltet sind (Ausnahme: metallisch dichtende Verbindungen),

b) lösbaren Verbindungen zu Rohrleitungen, Armaturen oder Blinddeckeln, wobei die hierfür 
erforderlichen lösbaren Verbindungen nur selten gelöst und konstruktiv wie die nachge­
nannten lösbaren Rohrleitungsverbindungen gestaltet sind,

2.	 Wellendurchführungen mit doppelt wirkender Gleitringdichtung (z. B. Pumpen, Rührwerke),
3.	 Spaltrohrmotorpumpen,
4.	 magnetisch gekoppelte dichtungslose Pumpen,
5.	 Armaturen mit Abdichtung der Spindeldurchführung mittels Faltenbalg und Sicherheits­

stopfbuchse, Stopfbuchsenabdichtung mit selbsttätig nachstellenden Packungen,
6.	 stopfbuchsenlose Armaturen mit Permanent-Magnetantrieb (SLMA-Armaturen).

(5) Auf Dauer technisch dichte Rohrleitungsverbindungen nach Absatz 2 Buchstabe a) sind z. B.

1.	 unlösbare Verbindungen, z. B. geschweißt,
2.	 lösbare Verbindungen, die betriebsmäßig nur selten gelöst werden, z. B.

−	 Flansche mit Schweißlippendichtungen
−	 Flansche mit Nut und Feder,
−	 Flansche mit Vor- und Rücksprung,
−	 Flansche mit V-Nuten und V-Nutdichtungen,
−	 Flansche mit glatter Dichtleiste und besonderen Dichtungen, Weichstoffdichtungen bis PN 

25 bar, metallinnenrandgefasste Dichtungen oder metallummantelte Dichtungen, wenn 
bei Verwendung von DIN-Flanschen eine rechnerische Nachprüfung ausreichende Sicher­
heit gegen die Streckgrenze aufweist.

(6) Auf Dauer technisch dichte Verbindungen nach Absatz 2 Buchstabe a) zum Anschluss von 
Armaturen sind, soweit sie selten gelöst werden, z. B.

1. die vorgenannten Rohrleitungsverbindungen und
2. NPT-Gewinde (National Pipe Taper Thread, kegeliges Rohrgewinde) oder andere konische 

Rohrgewinde mit Abdichtung im Gewinde bis DN 50, soweit sie nicht wechselnden ther­
mischen Belastungen (∆ t > 100 °C) ausgesetzt sind.

(7) Neben den rein konstruktiven Maßnahmen können nach Absatz 2 Buchstabe b) auch tech­
nische Maßnahmen, kombiniert mit organisatorischen Maßnahmen, zu einem auf Dauer tech­
nisch dichten Anlagenteil führen. Hierunter fallen bei entsprechender Überwachung und Instand­
haltung z. B.
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1. dynamisch beanspruchte Dichtungen, z.B. bei Wellendurchführungen an Pumpen,
2. thermisch beanspruchte Dichtungen an Anlagenteilen.

(8) Umfang und Häufigkeit für die Überwachung und Instandhaltung richten sich im Einzelnen 
nach der Art der Verbindung und Konstruktion, Betriebsweise, Beanspruchung sowie Zustand 
und Eigenschaften der Stoffe. Sie sollen die technische Dichtheit auf Dauer gewährleisten. Es 
ist darauf zu achten, dass Umfang und Häufigkeit für die Überwachung und Instandhaltung zur 
Aufrechterhaltung der auf Dauer technischen Dichtheit im Explosionsschutzdokument oder in 
dort in Bezug genommenen Unterlagen festgelegt sind, z. B. in einer zugehörigen Betriebsanwei­
sung oder im Instandhaltungsplan.

(9) Für die Überwachung kann eine der folgenden Maßnahmen ausreichend sein:

1.	 Begehung der Anlage und Kontrolle z. B. auf Schlieren, Eisbildung, Geruch und Geräusche 
infolge Undichtheiten,

2.	 Begehung der Anlage mit mobilen Leckanzeigegeräten oder tragbaren Gaswarneinrich­
tungen,

3.	 kontinuierliche oder periodische Überwachung der Atmosphäre durch selbsttätig arbeitende, 
fest installierte Messgeräte mit Warnfunktion.

Hinweis: Anlagenteile mit der Klassifizierung 0,5 oder 1 gem. TRGS 420 Anhang 1 gelten als auf 
Dauer technisch dicht.
Bemerkung: Geeignete vorbeugende Instandhaltung kann den Umfang und die Häufigkeit der 
Überwachung auf Dichtheit reduzieren.

1.2 Technisch dichte Anlagenteile

(1) Bei Anlagenteilen, die technisch dicht sind, sind seltene Freisetzungen zu erwarten.

(2) Anlagenteile gelten als technisch dicht, wenn bei einer für den Anwendungsfall geeigneten 
Dichtheitsprüfung oder Dichtheitsüberwachung bzw. -kontrolle, z. B. mit schaumbildenden Mit­
teln oder mit Lecksuch- oder -Anzeigegeräten, eine Undichtheit nicht erkennbar ist.

(3) Beispiele für technisch dichte Anlagenteile sind:

1.	 Flansch mit glatter Dichtleiste und keinen besonderen konstruktiven Anforderungen an die 
Dichtung,

2.	 Schneid- und Klemmringverbindungen in Leitungen größer DN 32,
3.	 Pumpen, deren Dichtheit nur auf einer einfach wirkenden Gleitringdichtung beruht,
4.	 lösbare Verbindungen nach Nr. 1.1, die nicht nur selten gelöst werden.

Anhang 10
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1.3 Verringern betriebsbedingter Austritte brennbarer Stoffe

(1) Außerhalb von Anlagenteilen, die weder auf Dauer technisch dicht noch technisch dicht sind, 
ist mit der Bildung von gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre durch betriebsbedingten Aus­
tritt brennbarer Flüssigkeiten, Gase, Dämpfe oder Stäube zu rechnen.

Bemerkung 1:
Betriebsbedingte Austrittstellen sind z. B. Entlüftungs- und Entspannungsleitungen, Umfüllan-
schlussstellen, Peilventile, Probenahmestellen, Entwässerungseinrichtungen und bei Stäuben z. B. 
Übergabestellen.

Bemerkung 2: 
Andere mögliche Austrittstellen sind nicht kontrollierte Flansch oder Gehäuseverbindungen (z. B. 
Pumpengehäuse).

(2) Durch technische Maßnahmen können die Austrittsmengen, die Zonenausdehnung oder die 
Auftrittswahrscheinlichkeit explosionsfähiger Atmosphäre verringert werden, wenn z. B.

1.	 beim Umfüllen ein Vollschlauchsystem verwendet wird,
2.	 in geschlossenen Systemen unter Anwendung der Gaspendelung umgefüllt wird,
3.	 Entlüftungs- und Entspannungsleitungen in Gassammelsysteme geführt werden,
4.	 an Probenahmestellen und Peilventilen durch besondere Einrichtungen sichergestellt ist, dass 

nur geringe Mengen austreten können,
5.	 Entwässerungen über Schleusen geringen Rauminhalts mit gegeneinander verriegelten Ab­

sperrarmaturen vorgenommen werden,
6.	 die Übergabestellen von staubförmigen bzw. staubhaltigen Produkten mit einer gegebenenfalls 

auch flexiblen Umhüllung aus weitgehend staubundurchlässigen Materialien versehen werden,
7.	 durch Unterdruckfahrweise bei betriebsbedingten Austrittstellen ein Austreten von brennbaren 

Stoffen vermieden oder verringert wird,
8.	 bei Anwendung der Unterdruckfahrweise (z. B. 900 mbar abs.) die Wahrscheinlichkeit des 

Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in der Umgebung von Anlagenteilen (z. 
B. Öffnungen, Wellendurchführungen) sehr gering ist.

1.4 Prüfen der Anlagenteile auf Dichtheit

Anlagen nach 1.1 Abs. 2 a) sind vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach längeren Betriebsunter­
brechungen, Veränderungen und Reparatur- oder Umbauarbeiten größeren Ausmaßes als Ganzes 
oder in Abschnitten auf Dichtheit zu prüfen. Technisch dichte Anlagen und Anlagen nach 1.1 Abs. 
2 b) sind zusätzlich regelmäßig entsprechend einem Prüfplan auf ihre Dichtheit zu prüfen.

Anhang 10
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Anhang 11

Weitere Vorschriften und Regelwerke

Unfallverhütungsvorschriften (VSGen) der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften

VSG 1.1	 Allgemeine Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz

VSG 1.4	 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

VSG 2.1	 Arbeitsstätten, bauliche Anlagen und Einrichtungen

VSG 2.2	 Lagerstätten

VSG 2.8	 Güllelagerung, Gruben, Kanäle und Brunnen

Informations-CD – Prävention auf einen Blick

Bezugsquelle:	 Die VSGen können bei den jeweils zuständigen landwirtschaftlichen Berufsgenos- 
	 senschaften angefordert werden (siehe Rückseite dieser Broschüre).
	 Alle Informationen sind auch auf der Internetseite www.lsv.de zu finden.

Informationen der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften:

Informationspapier zur Sicherheit bei Biogasanlagen

Verordnungen:

Verordnungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger 
Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverord­
nung - BetrSichV).

Verordnungen des Ministeriums für Umwelt und Verkehr über Anlagen zum Umgang mit was­
sergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung wassergefährdender Stoffe 
– VAwS) in der Fassung der jeweiligen Bundesländer.
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Vorschriften der gewerblichen Berufsgenossenschaft:

BGR 104	 Explosionsschutz-Regeln

BGR 117	 Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen

BGR 133	 Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

Bezugsquelle:	 Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln oder auf der 
	 Internetseite der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung www.dguv.de

Staatliche Regeln:

TRBS 2152	 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Allgemeines

TRBS 2152 Teil 1	 Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung

TRBS 2152 Teil 2	 Vermeidung oder Einschränkung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre

TRBA 214	 Abfallbehandlungsanlagen einschließlich Sortieranlagen in der Abfallwirtschaft

TRBA 230	 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der 
	 Land- und Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tätigkeiten

TRBA 500	 Allgemeine Hygienemaßnahmen: Mindestanforderungen

Bezugsquelle:	 www.baua.de
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Normen:

DIN 2403	 Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff

DIN 2470 – 1	 Gasleitungen aus Stahlrohren mit zulässigen Betriebsdrücken bis 16 bar; 
	 Anforderungen an Rohrleitungsteile

DIN 4102	 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN EN 13463	 Nicht- elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

DIN EN 13501	 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

DIN EN ISO 14122	 Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen

Bezugsquelle:	 Beuth Verlag, Burggrafenstr. 6, 12623 Berlin

VDE-Bestimmungen:

DIN 0100 
Teil 705	 Errichten von Niederspannungsanlagen

VDE 0165 Teil 1 / 
EN 60 079-14	 Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche – 
	 Teil 14: Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 
	 (ausgenommen Grubenbau)

VDE 0170 / 0171	 Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche

VDE 0185-305-1	 Blitzschutz

VDI / VDE 2180  
Blatt 1-3	 Sicherung von Anlagen der Verfahrenstechnik mit Mitteln der 
	 Prozessleittechnik (PLT)

Bezugsquelle:	 VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin

Anhang 11
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DVGW-Regelwerk:

G 600	 Technische Regeln für Gas-Installationen DVGW-TRGI 2008

G 262	 Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen 
	 Gasversorgung

G 472	 Gasleitungen bis 10 bar - Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 
	 und PE-Xa) – Errichtung

G 469	 Druckprüfverfahren für Leitungen und Anlagen der Gasversorgung

G 462 Teil 1	 Errichtung von Gasleitungen bis 4 bar Betriebsüberdruck aus Stahlrohren

G 462 Teil 2	 Gasleitungen aus Stahlrohren von mehr als 4 bar bis 16 bar Betriebsdruck; 
	 Errichtung

VP 265 ff	 Anlagen für die Aufbereitung und Einspeisung von Biogas in Erdgasnetze

Bezugsquelle:	 Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, 
	 Postfach 14 01 51, 53111 Bonn

Anhang 11
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Anhang 12

Muster

Prüfplan für Arbeits-
mittel nach BetrSichV 
durch befähigte 
Personen der 
Biogasanlage
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1.  Prüfung der technischen Dichtheit
Gasbeaufschlagte Behälterteile und Gasspeicher können grundsätzlich eine geringe Durchlässigkeit 
für gasförmige Stoffe aufweisen. Die Prüfung der technischen Dichtheit muss daher durch den Nach­
weis erfolgen, dass keine erheblichen Leckstellen vorhanden sind (unmittelbare Dichtheitsprüfung), 
oder durch den Nachweis, dass die Leckagerate einen zulässigen Grenzwert nicht übersteigt (mittel­
bare Dichtheitsprüfung).
Die unmittelbare Dichtheitsprüfung stellt insbesondere für Biogasanlagensysteme, die mit maximalen 
Betriebsdrücken = 5 mbar betrieben werden, (Folienhauben, Folienspeichersäcke) eine praxistaug­
liche, zuverlässige Prüfmethode dar. 
Die mittelbare Dichtheitsprüfung liefert bei starr ummantelten Biogasanlagensystemen, die mit hö­
heren Betriebsdrücken betrieben werden und nur sehr geringe Gastemperaturschwankungen im Gas­
raum aufweisen, zuverlässige Ergebnisse. 

1.1  unmittelbare Dichtheitsprüfung
1.1.1  Prüfdruck
Zur Prüfung der technischen Dichtheit muss der Fermenter, Gas beaufschlagte Behälter und Gasspei­
cher unter einen ausreichenden Prüfdruck gesetzt werden, sodass ein Gasaustritt durch eine Leck­
stelle hervorgerufen wird. Grundsätzlich ist die Prüfung bei dem 1,5 fachen des maximal zulässigen 
Betriebsdrucks durchzuführen. Ist dies systembedingt nicht möglich (z. B. bei frei liegenden Elasto­
mer-Einfachfolienhauben-Gasspeichersystemen) ist die Prüfung bei maximal zulässigem Betriebsdruck 
durchzuführen.

1.1.2  Prüfmedium
Als Prüfmedium ist bei noch nicht in Betrieb genommenen Anlagen bevorzugt Luft zu verwenden. 
Sollen in Betrieb genommene Anlagen auf Dichtheit überprüft werden, sind in der Regel Gasspürge­
räte zu verwenden, die insbesondere den Messbereich 0 bis 1 Vol% Methan sicher detektieren. Nebel 
bildende Mittel, die in die Gasphase eingebracht werden, haben sich ebenfalls zur Detektion von 
Undichtigkeiten bewährt. 

1.1.3  Dichtheitsprüfung
Die unmittelbare Dichtheitsprüfung kann als Sichtprüfung mit einem schaumbildenden Mittel, mit 
Nebel erzeugenden Mitteln oder als Prüfung mit einem Gasspürgerät durchgeführt werden. Insbeson­
dere der Wandanschluss von Behälterabdeckungen und die Anschlussstutzen, die sich im Gasraum 
des Behälters befinden, sind auf Dichtheit zu überprüfen. 

Dichtheitsprüfung für gasbeaufschlagte Behälterteile und Gasspeicher



70

Anhang 13

1.2  Mittelbare Dichtheitsprüfung
1.2.1  Prüfdruck
Zur Prüfung der technischen Dichtheit muss der Fermenter, Gas beaufschlagte Behälter und Gasspei­
cher unter einen ausreichenden Prüfdruck gesetzt werden, sodass ein Gasaustritt durch eine Leck­
stelle hervorgerufen wird. Grundsätzlich ist die Prüfung bei dem 1,5-fachen des maximal zulässigen 
Betriebsdrucks durchzuführen. Ist dies systembedingt nicht möglich, ist die Prüfung zumindest bei 
maximal zulässigem Betriebsdruck durchzuführen.

1.2.2  Zulässige Leckagerate
Die zulässige Leckagerate schließt die Verluste infolge der Durchlässigkeit z. B. von Membranen und 
deren Befestigung sowie aller am Biogasbehälter angebrachten Dichtungen ein.
Die zulässige Leckagerate beträgt im Hinblick auf die mögliche Messgenauigkeit unter Normalbedin­
gungen bei einem Prüfdruck von 20 hPa 

bis	 50 m³	 Nenninhalt	 0,4 m³ / 24h,
bis	 100 m³	 Nenninhalt	 0,6 m³ / 24h,
bis	 200 m³	 Nenninhalt	 0,8 m³ / 24h,
bis	 500 m³	 Nenninhalt	 1,0 m³ / 24h,
über	 500 m³	 Nenninhalt	 2 ‰ v. Nenninhalt / 24h.

Erfolgt die Messung bei einem von 20 hPa abweichenden Prüfdruck, ist die zulässige Leckagerate mit 
dem Faktor  X = Prüfdruck / 20 hPa  zu multiplizieren.

1.2.3  Dichtheitsprüfung
Zur mittelbaren Dichtheitsprüfung wird der Biogasbehälter unter Prüfdruck gesetzt und der Volumen­
verlust über die Prüfzeit ermittelt (Zeitstandsprüfung).
Abgeleitet aus der Zustandsgleichung von Gasen gilt für den Volumenverlust ΔVN:

ΔVN = VA * pA/pN * TN/ TA – VE * pE/pN * TN/ TE

mit:
n	 VA/E = Volumen der eingeschlossenen Gase zum Messanfang/Ende
n	 pA/E = Atmosphärendruck + Prüfdruck zum Messanfang/Ende
n	 pN = Normaldruck = 1013,25 hPa
n	 TA/E = absolute Temperatur zum Messanfang/Ende
n	 TN = Normaltemperatur = 273,15 K

Die Leckagerate erhält man durch Division des Volumenverlustes ΔVN durch die Messzeit. Abhängig 
von den durch die Bauart des Biogasbehälters bestimmten Messmöglichkeiten kann der Volumenver­
lust auf zwei verschiedene Arten bestimmt werden:



71

Anhang 13

−	 Messung der Volumenänderung bei konstantem Prüfdruck
−	 Messung der Prüfdruckänderung bei konstantem Volumen (VA = VE)
−	 Während der Prüfzeit unterliegt die im Gasbehälter eingeschlossene Prüfgasmenge folgenden 

nicht beeinflussbaren Umgebungsbedingungen wie Temperaturänderung und Änderung des 
Atmosphärendrucks, die auf die Prüfgasmenge folgenden Einfluss ausüben:
-	 bei konstantem Prüfdruck: 3,5 ‰ Volumenänderung je K Temperaturänderung
-	 bei konstantem Volumen: 3,5 hPa Prüfdruckänderung je K Temperaturänderung
-	 bei konstantem Prüfdruck: 1 ‰ Volumenänderung je hPa Atmosphärendruckänderung
-	 bei konstantem Volumen: 1 hPa Prüfdruckänderung je hPa Atmosphärendruckänderung

Zum messtechnischen Nachweis der unter 1.2.3 angegebenen maximalen Leckageraten ist es emp­
fehlenswert, durch Verwendung einer möglichst geringen Prüfgasmenge die oben genannten Ein­
flüsse zu minimieren.
Ist zur Erzeugung des Prüfdrucks eine vollständige Befüllung des Biogasbehälters erforderlich, sodass 
eine Volumenausdehnung des Prüfgases nicht möglich ist, darf während der Prüfung der maximal 
zulässige Überdruck des Behälters nicht überschritten werden.
Die Dauer der Prüfzeit ist so festzulegen, dass die Leckagerate eindeutig außerhalb der Messfehler­
grenzen bestimmt werden kann. Hierbei sind die Fehler der Messungen des Volumens, Prüfdruck, 
Atmosphärendruck und Temperatur zu beachten.
Es ist empfehlenswert, die Temperatur zu einem Zeitpunkt zu messen, zu der die Temperatur des 
Biogasbehälters nicht durch Sonneneinstrahlung verändert wird. Am günstigsten ist eine Messung vor 
Beginn der Sonneneinstrahlung am Morgen. Ein Messzeitraum von 24 h ist empfehlenswert.
Kann aufgrund der Bauart des Biogasbehälters die Messung nicht durchgeführt werden, gilt der Bio­
gasbehälter als nicht technisch dicht. Es sind ergänzende Schutzmaßnahmen zu treffen.
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Informationen der Sachversicherer (GDV)

In den nachfolgenden Informationen sind in Ergän­
zung zu den Sicherheitsregeln für Biogasanlagen, die 
vornehmlich auf den Personenschutz ausgerichtet 
sind, weiterführende Maßnahmen zur Schadenver­
hütung aufgeführt. Sie sind von Experten des Ge­
samtverbandes der deutschen Versicherungswirt­
schaft e. V. (GDV) gemäß Schadenerfahrungen 
erarbeitet worden und sollen dazu dienen, Sach­
schäden zu vermeiden bzw. zu begrenzen.

Diese Hinweise sind unverbindlich. Der Versiche­
rer kann im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor­
kehrungen und Maßnahmen je nach dem Risikover­
hältnis und der Risikobewertung akzeptieren.

1	 Brandschutz
1.1	 Baulicher Brandschutz
Betriebswichtige Anlagen und Einrichtungen, z. B. 
Maschinenraum (BHKW), Leitwarte, Prozess-Steu­
erung sowie Betriebsbereiche mit erhöhten Brand­
gefahren, z. B. Werkstatt, sind von angrenzenden 
Gebäudebereichen feuerbeständig abzutrennen, um 
eine Schadenausweitung möglichst zu begrenzen. 
Räume gelten als feuerbeständig abgetrennt, wenn 
sie von feuerbeständigen Decken und Wänden mit 
feuerbeständigen Abschottungen für vorhandene 
Öffnungen umschlossen sind. Geeignete Brandmel­
deeinrichtungen im Maschinenraum detektieren 
frühzeitig zu hohe Temperaturen. Eventuelle Brände 
können so im Frühstadium bekämpft werden.

Hinweis:	 VdS 195 „Technischer Leitfaden der Feu­
er- und Feuerbetriebsunterbrechungs-Versicherung; 
Risiken, Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutz­
maßnahmen“, VdS 2095 „VdS-Richtlinien für au­
tomatische Brandmeldeanlagen; Planung und Ein­
bau“

1.2	 Schutz elektrischer Anlagen
−	 Die elektrischen Anlagen sind gemäß den 

anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Be­
stimmungen des Verbandes der Elektrotechnik, 
Elektronik, Informationstechnik, VDE e. V.) zu er­
richten.

−	 Die elektrische Anlage ist vor Inbetriebnahme zu 
prüfen und entsprechend den gesetzlichen und 
behördlichen Sicherheitsvorschriften, sowie den 
VDE-Bestimmungen in ordnungsgemäßem Zu­
stand zu erhalten. Auftretende Mängel müssen 
unverzüglich durch Elektrofachkräfte beseitigt 
werden. 

	 Hinweis: VdS 2046 „Sicherheitsvorschriften für 
Anlagen bis 1000V“, BGV A3 „Elektrische An­
lagen und Betriebsmittel“, VSG 1.4 „Elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel“

−	 Bei fehlenden Überspannungsschutzeinrichtun­
gen können Überspannungen auf Grund von 
Blitzschlägen und anderer Ursachen zu Beschädi­
gungen der Anlagensteuerungen und zu Be­
triebsunterbrechungen führen. Für die elektrische 
Anlage sowie die Anlagen zur elektronischen 
Steuerung, Datenverarbeitung und Telekommu­
nikation ist daher Überspannungsschutz (innerer 
Blitzschutz) und konsequenter Potentialausgleich 
erforderlich. Die Netzform als 5-Leiternetz (TN-S 
System) in Verbindung mit dem Potentialausgleich 
dient der Vermeidung von Ausgleichströmen. Bei 
größeren Anlagen können Maßnahmen der Blitz­
schutzklasse III erforderlich sein.

	 Hinweis: VdS 2017 „Blitz- und Überspannungs­
schutz für landwirtschaftliche Betriebe“ und VdS 
2010 „Risikoorientierter Blitz- und Überspan­
nungsschutz, Richtlinien zur Schadenverhütung“

Hinweise zur Schadenverhütung aus Sicht des Sachwertschutzes (informativ)
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1.3	 Organisatorischer Brandschutz
−	 Feuergefährliche Arbeiten sind nur mit schrift­

licher Erlaubnis der Betriebsleitung zulässig (Er­
laubnisscheinverfahren für feuergefährliche Ar­
beiten).

	 Hinweis: VdS 2008 „Feuergefährliche Arbeiten, 
Richtlinien für den Brandschutz“

−	 Feuerlöscher für die Brandklassen A, B und C 
nach DIN EN 3 sind an geeigneter Stelle anzu­
bringen und betriebsbereit zu halten.

	 Hinweis: Arbeitsstättenrichtlinie „ASR 13/1,2 – 
Feuerlöscheinrichtungen“

−	 Frischöl- und Altölgebinde sind, sofern sie nicht 
verfahrenstechnisch eingebunden sind, außer­
halb des Maschinenraumes zu lagern.

−	 Ölauffangwannen unterhalb des Motors sind re­
gelmäßig zu entleeren bzw. zu säubern.

	 Hinweis: VdS 2000 „Leitfaden für den Brand­
schutz im Betrieb“

2	 Maschinen- und Anlagenbetrieb
2.1	 BHKW
−	 Je nach Gehalt an Schwefelwasserstoff und/oder 

Siliziumverbindungen können die Schmierei­
genschaften des Motoröls herabgesetzt werden 
bzw. Ablagerungen an Kolben, Laufbuchsen und 
Ventilen können abrasive Vorgänge verursachen 
(erhöhter Verschleiß). Beides kann zu erheblichen 
Schäden führen.

−	 Die Gasqualität sollte deshalb kontinuierlich 
überwacht werden. Durch eine geeignete Gas­
reinigung müssen die Schadstoffe entfernt wer­
den, um Schäden und vorzeitigen Verschleiß zu 
verhindern. Die Vorgaben der Motorenhersteller 
müssen eingehalten werden.

−	 Bei Zündstrahlmotoren führt eine zu geringe 
Menge Zündöl zu einer mangelhaften Kühlung 
der Einspritzdüsen. Die Einspritzdüsen müssen 
daher alle 1.200 bis 1.500 Bh überprüft und 
ggf. getauscht werden. Tropfende Einspritzdüsen 

führen zu gravierenden Schäden an Kolben und 
Laufbuchsen. Schwere Triebwerksschäden kön­
nen die Folge sein.

−	 Eine wirksame Methode für die Überwachung 
der jeweiligen Brennraumtemperaturen ist eine 
Messung mit Alarmgebung je Zylinder. So lassen 
sich Überhitzungsschäden durch rechtzeitige Ab­
schaltung vermeiden.

−	 Gasmotoren können durch Veränderung des 
Zündzeitpunktes an qualitativ schlechteres Gas 
mit geringerem Methangehalt angepasst wer­
den. Dabei ist ein Klopfen des Motors in der 
Regel nicht zu erwarten (Biogas hat eine hohe 
Klopffestigkeit), es sei denn, die Anlage wird in 
bivalenter Fahrweise mit Flüssiggas betrieben.

−	 Auch biogasgeeignete Motoren haben von Fall zu 
Fall immer noch geringe Anteile an Buntmetallen 
(Pleuellagerbuchse, Ölkühler, Nockenwellenlage­
rung, etc.) und sind daher anfällig gegen Säuren. 
Bei Nichteinhaltung der vorgeschriebenen Gas- 
und Ölqualitäten können die Motoren schon 
weit vor der planmäßigen größeren Wartung 
reparaturbedingt ausfallen.

−	 Zur Pufferung von Säuren kann z. B. das Motoröl­
volumina vergrößert werden. Eventuell vorhan­
dene Schadstoffe werden so verdünnt. Die vom 
Hersteller vorgegebenen Ölwechselintervalle und 
Ölqualitäten sind einzuhalten. Mit zunehmendem 
Säuregehalt verliert das Motoröl seine Schmierfä­
higkeit. Deshalb empfiehlt sich an die Betriebsver­
hältnisse angepasste Ölanalysen mit Bestimmung 
des TAN-Wertes (Total-Acid-Number) durchführen 
zu lassen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren 
und die Intervalle hieran anzupassen.

−	 Die Abgasanlage sollte aus geschweißten (nicht 
gesteckt oder geklemmten) Edelstahlrohren 
errichtet werden. Abgasleitungen müssen die 
Abgase gefahrlos ableiten. Zu brennbaren Bau­
stoffen ist ein Abstand von mind. 20 cm einzu­
halten.
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−	 Schmierölzu- und Rücklaufleitungen vom Turbo­
lader sollten regelmäßig durch Sichtkontrollen 
auf Dichtigkeit überprüft werden. 

−	 Werden vom Hersteller keine Vorgaben zu War­
tungsintervallen gemacht, so ist bei Gasmotoren 
alle
-	 20.000 Bh eine Teilüberholung (Prüfung: Zy­

linderkopf, Ladeluftkühler, Pleuellager, Kol­
ben und Laufbuchsen; verschleißabhängiger 
Austausch), und alle

-	 40.000 Bh eine Grundüberholung, mit Aus­
tausch aller Verschleißteile. (Generatoren, 
Rührwerke und Separatoren sind mit einzu­
beziehen),

	 bei Zündstrahlmotoren alle 
-	 15.000 Bh eine Teilüberholung und alle 
-	 30.000 Bh eine Grundüberholung

	 vorzunehmen.
−	 Für das BHKW ist ein Wartungsplan aufzustellen, 

in dem durchzuführende Prüfungen und War­
tungsintervalle festgelegt sind.

	 Hinweis: Erneuerbare Energien, Gesamtüberblick 
über den technologischen Entwicklungsstand 
und das Gefährdungspotenzial, Stand März 
2008, Seite 387

	 Kostenloser Download: www.gdv.de/Themen/ 
SchadenundUnfallversicherung/AllgemeineHaft­
pflichtversicherung/inhaltsseite17075.html

2.2	 Gärbehälter
−	 Gärbehälter aus Beton sind aus einem sulfatbe­

ständigen Zement herzustellen. Der Beton sollte 
die Festigkeitsklasse C30/37 (B35) oder höher 
aufweisen.

−	 Oberhalb des ständig mit Substrat bedeckten Be­
reichs, sollte der Behälter zusätzlich durch eine 
Beschichtung oder Auskleidung geschützt wer­
den. In diesem Bereich kommt es zur Ablagerung 
von Schwefel, der die Bausubstanz angreift.

−	 Der Motor des Rührwerkes ist durch eine Mo­
torschutzschaltung zu sichern. Um Seilrisse zu 
vermeiden, sollten die Seile in regelmäßigen Ab­
ständen gewechselt werden. Es wird empfohlen, 
nur windengängige Seile in V4A-Qualität zu ver­
wenden. Eisen-II-Chlorid zur Pufferung der Säure 
kann bei nicht optimaler Dosierung Edelstahl kor­
rosiv angreifen. Ein Ausfall der Rührwerkstechnik 
(Seile, Propeller) kann die Folge sein. 

2.3	 Anlagensteuerung
−	 Wenn für die Gasanalyse EC-Sensoren zum Ein­

satz kommen, sind diese wegen ihres erhöhten 
Verschleißes regelmäßig zu tauschen.

−	 Die pH-Sonde und die Temperatursonde sollen 
zur Erhöhung der Zuverlässigkeit der Messungen 
einmal jährlich getauscht werden.

−	 Ein Wartungsvertrag für die Komponenten der 
Anlagensteuerung ist abzuschließen.

−	 Wird die Anlage nicht von einem Generalunter­
nehmer errichtet, so sind die Schnittstellen zwi­
schen den einzelnen Anlagenteilen zu definieren 
und entsprechend zu dokumentieren.

−	 Durch geeignete Maßnahmen (ggf. durch Filter) 
ist sicherzustellen, dass dem Maschinenhaus/der 
Steuerungswarte nur unbelastete Luft zugeführt 
wird.

3	 Umweltschutz, Aspekte der 
Umweltgefährdung

Der Bau und der Betrieb einer Biogasanlage haben 
in erster Linie so zu erfolgen, dass Mensch und Um­
welt so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. 
Hierzu ist es erforderlich, dass die einschlägigen 
Gesetze (wie z. B. BBauGB, BimSchG i.V.m. den 
entsprechenden Verordnungen, WHG, DüngeMG, 
DüngeVO, BioAbfV, Hygieneverordnung, MinöStG) 
sowie etwaige Gesetzesänderungen stets beachtet 
werden.
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3.1	 Gewässerschutz
−	 Nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG) müssen 

Anlagen zur Lagerung und Verarbeitung von 
Gülle und Jauche so beschaffen sein, dass eine 
Verunreinigung und Gefährdung von Gewässern 
nicht zu besorgen ist. Die Anlagen müssen nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet und betrieben werden.

−	 Die Standfestigkeit der Behälter für Gärung und 
Endlagerung ist durch Prüfung nachzuweisen.

−	 In Zone I und II von Wasserschutzgebieten ist der 
Bau von Anlagen zur Lagerung und Verarbeitung 
von Gülle und Jauche nicht erlaubt.

−	 Zu oberirdischen Gewässern sowie nicht 
ständig wasserführenden Vorflutern, 
Straßengräben usw. müssen Anlagen zur 
Lagerung und Verarbeitung von Gülle 
und Jauche mind. einen Abstand von 20 
m einhalten.

3.2	 Reststoffverwertung
−	 Bei der Verwertung des Endsubstrates ist darauf 

zu achten, dass dieses möglichst schadstofffrei 
bleibt. Problematisch kann das Aufbringen als 
Dünger auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen sein, wenn Kofermente ein­
gesetzt werden, deren Zusammensetzung oder 
Abbauverhalten nicht ausreichend untersucht 
sind.

−	 Um bei der Reststoffverwertung des Endsubrates 
eine evtl. Schädigung der Aufbringungsfläche 
oder des Anbauproduktes zu verhindern, sollte 
eine regelmäßige Analyse gemäß Düngemit­
telverordnung/Bioabfallverordnung durch an­
erkannte Laboratorien (z. B. von den Behörden 
nach Bioabfallverordnung bestimmte Stellen) 
durchgeführt werden. Falls eine Einleitung der 
Flüssigphase in ein offenes Gewässer erfolgt, 
sollten auch hier regelmäßige Messungen durch­
geführt werden, um Schädigungen zu verhin­

dern. Eine ausreichende Überwachung ist zur 
Abwehr evtl. erst später angemeldeter Schaden­
ersatzansprüche überaus hilfreich.

4	 Versicherungen
Die Versicherung von Biogasanlagen erfordert spe­
zielle Deckungskonzepte, die über die typische 
landwirtschaftliche Sach- und Betriebshaftpflicht­
versicherung hinausgehen. So kann z. B. das 
technische Betriebsrisiko durch eine Maschinen­
bruchversicherung und Maschinenbetriebsunter­
brechungsversicherung, das Umwelthaftungsrisiko 
durch eine Umwelthaftpflichtversicherung und die 
Umweltschadenversicherung abgesichert werden. 
Eine Besichtigung der Biogasanlage durch den Ver­
sicherer sollte zur korrekten Risikoermittlung und 
Festlegung des erforderlichen Versicherungsschutzes 
eine Selbstverständlichkeit sowohl für den Anlagen­
betreiber als auch für den Versicherer sein.

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich an 
ihren Versicherer.

Die im Text erwähnten technischen Publikationen 
der Versicherungswirtschaft sind erhältlich bei:

VdS-Verlag
Amster damer Straße 174
50735 Köln
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